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Verordnung Schwarzach, 10.03.2016

Aufgrund des Beschlusses der Gemeindevertretung vom 7.10.2015 Tagesordnungspunkt4.3-, wird das
öffentliche Gehrecht im Bereich des Firmengeländes der Fa. Schelling Anlagen GmbH aufgelassen.

Von der Auffassung betroffen ist Jenes Gehrecht welches durch das Firmengelände vom Kreuzungsbereich
der Gemeindestraßen "Gebhard-Schwärzler-Straße" und .Magazinstraße" in Richtung der Gemeindestraße
"In der Scheibe" verläuft und in der Planbeilage blau dargestellt ist.

Weiterhin besteht jedoch noch das öffentliche Gehrecht von der Gemeindestraße "In der Scheibe" (Höhe

Haus Nr. 1) bis zur Gemeindestraße "Dammstraße' (Höhe Haus Nr. 9).

Verordnungen, die dieser Verordnung widersprechen, treten mit der Kundmachung dieser Verordnung
außer Kraft.

Der Bürgerme.istgr;;;;./^

Mag. h)lanf(ed FJaft 'i}
\ .<> '^..,Ay .<v

Eroeht an:

1. Gemeinde Schwarzach, z Hd. Hr. Andreas Breier (Bauhofleiter) - mit dem Ersuchen diese Verordnung durch das Anbringen

bzw. Entfernen entsprechender Hinweisschilder ordnungsgemäß kundzumachen.

2. zur Kundmachung an der Amtstafel der Gemeinde Schwarzach

3. Bezirkshauptmannschaft Bregenz

4. Polizei Wolfurt
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